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Beschlussempfehlung 
 
des Rechtsausschusses 
 
 
Verfassungsbeschwerden zu der Frage, ob verschiedene Vorschriften in mehreren 
Landesgesetzen zur Neuregelung des Rechts der Spielhallen, insbesondere das so-
genannte Verbundverbot, das Abstandsgebot und die Übergangsregelungen, mit dem 
Grundgesetz vereinbar sind 

 
 1 BvR 1314/12 
 1 BvR 1630/12 
 1 BvR 1694/13 
 1 BvR 1874/13 
 Vorlage 16/2794 
 
 
 
Berichterstatter   Abg. Dr. Ingo Wolf 
 
 
Beratung 
 
Der Rechtsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 22. April 2015 mit den oben angegebe-
nen Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht - 1 BvR 1314/12, 1 BvR 1630/12, 1 BvR 
1694/13, 1 BvR 1874/13 - befasst und einstimmig beschlossen, eine Stellungnahme nicht zu 
empfehlen. 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Landtag nimmt zu dem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht nicht Stellung. 
 
 
 
 
Dr. Ingo Wolf 
Vorsitzender 


